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Text 

Bebauungsplan Vergnügungsstätten und andere Einrichtungen 
im Stadtbezirk Stammheim (Sta 119) 

Durch diesen Bebauungsplan werden alle Baugebiete nach§ 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO 
gegliedert, in denen die in§ 1 und§ 2 aufgeführten Nutzungen nach geltendem 
Planrecht allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind oder nach Außerkrafttreten 
der Bebauungspläne Vergnügungseinrichtungen und andere Stammheim 198913 und 
Vergnügungseinrichtungen und andere Zuffenhausen 198914 allgemein oder 
ausnahmsweise zulässig wären. 

Für alle im Geltungsbereich vorhandenen Gebiete, in denen Bauvorhaben gemäß 
§ 34 BauGB beurteilt werden und in denen die in § 1 Abs. 1 aufgeführten Nutzungen 
allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind, gelten die in § 1 Abs. 1 genannten 
Regelungen unter Berücksichtigung von§ 9 Abs. 2 b BauGB entsprechend. 

§ 1 Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 

(1) Vergnügungsstätten sind nicht zulässig . 

(2) Abweichend von (1) sind im Gewerbegebiet gemäß BauNVO entlang der 
Schwieberdinger Straße (11iolette Abgrenzung) Diskotheken, Feierhallen, Tanzlokale 
und Swinger-Clubs ausnahmsweise zulässig, sofern keine negativen Auswirkungen 
auf die städtebauliche Situation zu erwarten sind. Von negativen Auswirkungen ist 
auszugehen, wenn die Eigenart des Baugebiets nicht gewahrt wird. 

§ 2 Zulässigkeit anderer Einrichtungen 

(1) Bordelle und bordellartige Betriebe sind nicht zulässig. 

(2) Wettbüros sind nicht zulässig. 

Zeichenerklärung 

--~ I I Grenze des Geltungsbereichs§ 9 Abs. 7 BauGB 

Gewerbegebiet gemäß BauNVO entlang der 
Schwieberdinger Straße(§ 1 (2)) 

Ausfertigung 
Dtr Bebau ungsplan VergnlJgungss·:itten und andere Einric ht ungen im Stadrbezirk Stam11heim (Sta 119) vom 30, Se~ t ember 2016 

wurde nach den Vorschriften von 

Baugesetzbuch 

Baunutzungsverordnung 

PI an zei eh env ero r clnun g 

Landesbauordnung 

~ufgestelll, 

( i.d.F.d.Bek.~.23 09 2004 einschließlich Aufstellungsbeschluss 12.11.2013 

hiernac,- erfolgter Änderungen ) 

( l.d.F.d.Bek.d3 01.1990 einsch l eßlich 

hiernach erfolgter Ä1derungen) 

18.12 .1990 einsc nließlidi 

hiernach erfolgter Änderunge,, 

FrUhzeitige Öffentbchkeiitsbet eiligung 

vorn22,11 .20B b,s23.12,2013 

A uslegun gsb esr:hluss -tJ.12.zo-1, 
Auslegung vom !a.-'fl,hofl bis OJ, oz. lll"f1 

1 i.d.F.Y. 05 03.2010 eiinsc,iließlich Satzungsbeschluss zs.o-t . Zol1 
-1"'. o.z. . z_ ,:Jl_ -1 hiernach erfolgter Änderunge n ) Inkrafttreten 

Mil Inkr afttreten ~ieses Bebauungsplans treten in seinem Geltungsbereich die Beb~uungspl~ne 

1989/3 "Vergnl!gur gseinrlr:htungen und andere Starr,mheim" (Sta 97) und 

1989/4 "Vergnügun~seinrichtungen und andHe Zuf f enhausen·· (Zu 1971 außer Kraft . 

O!fent1:ch ausgelegt gern. § 3 (2) BauGB 
vom Jo.AZ .2o4G bis °" oz .2o1+ ,scLc, 
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